
11-202 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
X. Gesetzgebungsperiode 

2. 12. 1963 

A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 

des Präsidenten des Nationalrates 

auf die Anfrage (11-200 d.B.) der Abgeordneten Dr. M i g s c h , 

Dr. W i n t er, C z e t tel und Genossen, 

betreffend den zweiten Teil der Erläuternden Bemerkungen zum Bundes­

finanzgesetz 1964. 

--Q-o ..... oc::::::ll 

In Beantwortung der gemäß §- 69 des Geschäftsordnungsgesetzes des 

Nationalrates, BGB1. Nr.178/1961, an mich gerichteten Anfrage vom 29. No­

vember 1963 beehre ich mich, folgendes auszuführen: 

Während von der Bundesregierung beschlossene Vorlagen im allgemei­

nen hektographiert meiner Kanzlei zugeleitet und von dieser in der Staats­

druckerei in Druck gelegt werden,wird die Drucklegung des Bundesvoran­

schlages, des Bundesrechnungsabschlusses und des Rechnungshofberichtes 

vom Bundesministerium für Finanzen bzw. vom Rechnungshof veranlaßt und 

der Parlamentsdirektion nur die zur Verteilung erforderliche Anzahl von 

Exemplaren übermittelt; ein Vorgang, der bereits seit 1945 ständig geübt 

wird und sich bisher gut bewährt hat. 

Am 22. Oktober 1963 ist dem Präsidium des Nationalrates vom Bundes­

kanzleramt mit Note Zl.123.925-2b/1963 die Vorlage der Bundesregierung, 

betreffend das Bundesfinanzgesetz für das Jahr 1964, samt Bundesvoran­

schlag und Dienstpostenplan sowie Systemisierungsplan der Kraft-, Luft~ 

und Wasserfahrzeuge des Bundes mit dem Ersuchen übermittelt worden, diese 

Vorlage der Bundesregierung der verfassungsmäßigen Behandlung im National­

rat zuführen zu wollen. 

Am 28. Oktober 1. J. wurden dem Präsidium des Nationalrates "Er­

läuterungen zum Bundesfinanzgesetz 1964" sowie in der Folge die Teilhefte 

und schließlich am 18. November ein zweiter Teil Erläuterungen nachge­

reicht. Dieser Vorgang entsprach der in jedem Jahre geübten Vorgangsweise. 

Meine Kanzlei mußte daher im Vertrauen auf den äußeren Tatbestand 

annehmen, daß für die Verteilung der nachgereichten Unterlagen - somit 

auch für den zweiten Teil der Erläuterungen, der in derselben Weise wie 

der erste Teil dem Parlament übermittelt wurde - genau dieselben Voraus­

setzungen bestehen wie in den Vorjahren. 
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Was die Verteilung im allgemeinen betrifft, so darf ich darauf hinweisen, 

daß bislang wiederholt und ohne Einwendung von Mitgliedern des Hohen Hauses 

dem Ersuchen von Ressortministern entsprochen wurde, Erkl~rungen oder n~here 

Ausführungen den Mitgliedern des Nationalrates oder den Mitgliedern von ein­

zelnen Ausschüssen zur Kenntnis zu bringen. Ein Beispiel aus allerjüngster 

Zeit war ein Ab~nderungsvorschlag des Bundesministeriums für soziale Verwal­

tung zur Regierungsvorlage, betreffend. ein Bundesgesetz, mit dem das Kriegs­

opferversorgungsgesetz 1957 neuerlichge~ndert wird. Ich habe in allen die­

sen F~llen keinen Grund gesehen, diesen Wünschen riicht zu entsprechen. 

Hinsichtlich des Verlangens, den zweiten Teil der Erl~uternden Bemer­

kungen von der Behandlung und Beschlußfassung auszuschließen, darf ich bemer­

ken, daß dieser - da Erl~uternde Bemerkungen von vornherein nicht Gegenstand 

der Beschlußfassung sind, sondern lediglich der Information der Abgeordne­

ten dienen - selbstverst~ndlich auch in diesem Fall von der Beschlußfassung 

ausgeschlossen ist. Vertr~te man den Standpunkt, daß Erl~uternde Bemerkun­

gen ein integrierender Bestandteil einer Vorlage sind, der in die Beschluß­

fassung einbezogen werden muß, so h~tte bereits die am 22. Oktober 1963 ein­

gebrachte Regierungsvorlage, betreffend das Bundesfinanzgesetz 1964, im 

Hinblick auf die im Artikel 51 B~G. festgesetze Einbringungsfrist Erl~u­

ternde Bemerkungen enthalten müssen, was nicht der Fall gewesen ist. Ich 

kann es aber den Abgeordneten nicht verwehren, sich solcher Informationen 

zu bedienen, auch dann nicht, wenn diese unter Außerachtlassung des vom Res­

sortminister zu beobachtenden Verfahrens zustande gekommen sind, oder solche 

Erl~uterungen in der Debatte als irreführend abzulehnen. Ich darf im Zusam­

menhang damit darauf hinweisen, daß wiederholt schon Teile der Erl~uternden 

Bemerkungen zu Regierungsvorlagen in Ausschußverhandlungen kritisiert worden 

sind. 

Zum vorliegenden Fall stelle ich mithin fest, daß die als "Erl~uterun­

gen II.Teil" meiner Kanzlei in der bei Budgetvorlagen bisher seit,1945 übli­

chen Weise zur Verteilung am 18. November 1963 zugegangenen Ausführungen, 

wie sich nunmehr ergeben hat, vom Bundesministerium für Finanzen ohne Befas­

sung des Ministerrates abgefaßt und in Druck gelegt worden sind. 

Im übrigen m~chte ich nochmals bemerken, daß die an1~ßlic~ der Vorlage 

des Bund~svoranschlages für das Jahr 1964 analog den Vorjahren geübte Vor­

gangsweise nicht zu der Annahme berechtigte, daß die Beschlußfassung über 

di~ übermittelten Vorlagenteile nicht durch den Ministerrat in rechtlich 

einwandfreier Weise zustande gekommen ist. Dazu kommt, daß meiner Kanzlei 

kein Recht zusteht, das rechtliche Zustandekommen einer Vorlage oder von 

Teilen einer Vorlage zu prüfen. 

Ich bin aber bereit, die Pr~sidialkonferenz mit der Frage zu befassen, 

ob in Zukunft von der bisher seit 1945 geübten Praxis hinsichtlich der Ver­

teilung von nachtr~glichen Beilagen zum Bundesvoranschlag abgegangen und 

meine Kanzlei, in diesem Sinne angewiesen werden soll. 

_._. __ ...... ca 
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